
Kommunen Hochschulen Religions-
gemein-
schaften 
sowie deren 
Stiftungen

Kulturelle 
Einrichtungen
und Werk-
stätten für 
behinderte 
Menschen

Wirtschafts-
förderungs-
gesellschaften 
und Industrie-/
Gewerbe-
gebiete

Sportvereine 
mit Gemein-
nützigkeits-
status

Finanz-
schwache 
Kommunen

Kitas, Schulen 
und Einrich-
tungen der 
Kinder- und 
Jugendhilfe

Betriebe, 
Unternehmen, 
Einrichtungen 
(mind. 50,1 % 
kommunal)

Einstiegsberatung sowie Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzteilkonzepte (TK)
Einstiegsberatung

Integrierte Klimaschutzkonzepte

TK Flächenmanagement, TK Anpassung

Investive Klimaschutzmaßnahmen

Klimaschutzinvestitionen in Kindertagesstätten, Schulen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Sportstätten

LED-Außen-/-Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen

LED-Außenbeleuchtung

LED-Innen-/-Hallenbeleuchtung

LED-Innen-/-Hallenbeleuchtung, Austausch von Elektrogeräten

Nachhaltige Mobilität

Weitere ausgewählte investive Maßnahmen

Rechenzentren

Sanierung und Austausch von Lüftungsanlagen

Sanierung und Austausch von Lüftungsanlagen

Rechenzentren

Klimaschutz bei stillgelegten Siedlungsabfalldeponien

Klimaschutzmanagement (KSM)

Umsetzung integrierter Klimaschutzkonzepte

Umsetzung TK Anpassung

Umsetzung TK Liegenschaften

TK Liegenschaften, TK innovativ

TK Industrie-/Gewerbegebiete

TK erneuerbare Energien, TK Wärmenutzung, TK Mobilität

TK Green-IT

TK Trinkwasser

TK Abfall

Potenzialstudie Siedlungsabfalldeponien, TK Abwasser

Umsetzung TK Mobilität

Ausgewählte Maßnahme im Rahmen des KSM

Umsetzung TK Industrie-/Gewerbegebiete

Energiesparmodelle 

Anschlussvorhaben KSM

Starterpaket für Energiesparmodelle
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FÖRDERSCHWERPUNKT

ANTRAGSBERECHTIGTE

50 %

65 %

40 %

30 %

20–30 %

30 %

40 %

25 %

30 %

35 %

50 %

40 %

* Die Antragsberechtigung gilt nur für Kitas und Schulen, nicht für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.
** Ausnahmen bilden Maßnahmenumsetzungen des Klimaschutzteilkonzepts Industrie- und Gewerbegebiete mit einer maximalen Förderquote von 30 Prozent.
*** Zuwendungsfähig ist ausschließlich die Errichtung von Radabstellanlagen. 

Die Antragsberechtigten sind aus Gründen der besseren Lesbarkeit gekürzt dargestellt. Die rechtlich gültige Bezeichnung entnehmen Sie bitte der Kommunalrichtlinie. 
Bei den angegebenen Förderquoten handelt es sich jeweils um die maximale förderfähige Zuwendung.
 

Förderquoten und Antragsberechtigte für die einzelnen Förderschwerpunkte der Kommunalrichtlinie


